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Genehmigung von Ersatzschulen 

hier: Änderung der Schulleitung 

Rechtsgrundlagen: SchulG LSA und SchifT-VO LSA 

Verfahrensbeschreibung: 

Bei dem Wechsel der Schulleitung handelt es sich gemäß §§ 16 Abs. 4, 16a Abs. 2, § 17 Abs. 

4 SchulG LSA i. V. m. § 5 Abs. 1 i. V. m. § 2 Abs. 4 Nr. 4 SchifT-VO um eine wesentliche 

Änderung der ursprünglichen Genehmigung der Ersatzschule und daher um einen genehmi-

gungspflichtigen Vorgang.  

Zur Genehmigungsfähigkeit bedarf es der Mitwirkung des Schulträgers. Die Angaben und 

Nachweise gemäß § 2 Abs. 5 Nr. 1e) und Nr. 2 sowie § 3 Abs. 2 SchifT-VO sind beizubringen. 

Diese Angaben und Nachweise sind im Einzelnen nachfolgend ersichtlich.  

Name des Schulträgers: __________________________________________________ 

Hiermit wird die Änderung der Schulleitung unserer Ersatzschule wie folgt beantragt: 

Name der Schule:   

Schulstandort:         

Mit Wirkung vom:    

Die bisherige Schulleitung hatte inne: Die künftige Schulleitung soll innehaben: 

Name: 

Vorname: 

Geburtstag-/Ort:           

Name: 

Vorname: 

Geburtstag-/Ort:  

                                         ferner im Fall der kollektiven Schulleitung 

 

 

 

Außenvertretung gemäß § 16a Abs. 2 S. 7 SchulG LSA  

Name: 

Vorname: 

Geburtstag-/Ort: 

2.Mitglied 

Name: 

Vorname: 

Geburtstag-/Ort: 

3.Mitglied 

Name: 

Vorname: 

Geburtstag-/Ort: 

4.Mitglied 

Name: 

Vorname: 

Geburtstag-/Ort:  
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Gemäß § 3 Abs. 2 Satz 2 SchifT- VO sind die Unterlagen gemäß § 2 Abs. 5 Nr. 2 SchifT-VO 

in amtlich beglaubigter Form in der Regel zwei Monate vor einem geplanten Einsatz in der 

Schulleitung einzureichen. Auf § 2 Abs. 6 Satz 2 SchifT-VO, wonach erweiterte Führungszeug-

nisse zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht älter als sechs Monate sein dürfen, wird verwie-

sen.  

 

Anlagen 

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen:     Zutreffendes  

         bitte ankreuzen 

1. Nachweis über eine wenigstens dreijährige erfolgreiche Unterrichts-   ☐ 

tätigkeit (Hinweis: im Falle einer kollektiven Schulleitung sind die  

Regelungen des § 16a Abs. 2 S. 5 bis 7 SchulG LSA zu beachten) 

 

2. Nachweis über die Befähigung zum Lehramt (grundständige Lehrkräfte)  ☐ 

 

3. Soweit Nr. 2 nicht zutrifft, Nachweis der Unterrichtsgenehmigung,    ☐ 

wenn nicht bereits im LSchA vorhanden 

 

4. Aktueller Lebenslauf         ☐ 

 

5. Erweitertes Führungszeugnis, nicht älter als sechs Monate    ☐ 

 

 

Den ausgefüllten Antrag senden Sie bitte an das Landesschulamt Sachsen-Anhalt, Referat 

34, Arbeitsbereich Schulen in freier Trägerschaft, Nebenstelle Magdeburg, Turmschanzen-

straße 32, 39114 Magdeburg. 

 

___________________________________________________________________ 
Name/-n des/der Vertretungsberechtigten   

  

     

__________________ ______________________________________________ 

Datum        Unterschrift/-en   


